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Norm

ABGB §1319a;

BauO Tir 1989 §31;

BauRallg;

B-VG Art94;

Rechtssatz

In bezug auf einen Zufahrtsweg zu einem zu bebauenden Grundstück bestehende Probleme der Schneeräumung,

Wegstreuung und Wegerhaltung werden durch die Erteilung einer Baubewilligung auf diesem Grundstück nicht in

zivilrechtlich bindender Weise geregelt.
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